
Abschnitt B: – 2. Ausbildungsjahr –
– schwerpunktübergreifende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 4 Absatz 2),
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Schwerpunkt Leitungsbauarbeiten für Infrastrukturtechnik 

im Ausbildungsberufsbild Tiefbaufacharbeiter und Tiefbaufacharbeiterin (§ 4 Absatz 4 Nummer 3) sowie
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Leitungsbauer für Infrastruktur-

technik und Leitungsbauerin für Infrastrukturtechnik (§ 7 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation2

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1)

d) Arbeitsaufträge hinsichtlich der Kundenanforderungen 
und betrieblichen Vorgaben auf Umsetzbarkeit prüfen 
und mit betrieblich beteiligten Personen abstimmen

e) technische Regelwerke, Bauvorschriften und all-
gemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleis-
tungen berücksichtigen

f) Wünsche und Einwände von Kunden und Kundinnen 
oder betriebliche beteiligten Personen entgegenneh-
men und weiterleiten

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2)

f) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung ergonomischer, 
ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte fest-
legen und vorbereiten

g) digitale Endgeräte für die Planung und Durchführung 
der eigenen Arbeitsschritte nutzen

h) Leistungen anderer Gewerke bei der Planung ein-
beziehen und Vorleistungen berücksichtigen

i) Aufgaben im Team planen, mit weiteren beteiligten 
Personen abstimmen und umsetzen, Ergebnisse der 
Zusammenarbeit auswerten

j) Zeitaufwand und personelle Unterstützung ab-
schätzen

k) ressourcenschonende Verwendung von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen planen und ausführen

l) Fachbegriffe, auch fremdsprachliche, auftragsbezo-
gen anwenden

m) Informationen, insbesondere technische Merkblätter 
und Gebrauchsanleitungen, auswählen und nutzen

2

3 Einrichten, Sichern, 
Unterhalten und Räumen 
von Baustellen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3)

p) bei der Bereitstellung von Ver- und Entsorgungsein-
richtungen sowie von Unterkünften und sanitären An-
lagen mitwirken

q) Leistungen vorangegangener Gewerke als Bedingung 
für die Ausführung der eigenen Tätigkeiten prüfen

r) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen um-
setzen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgege-
benem Verkehrszeichenplan aufstellen und unter-
halten

s) ergonomische Arbeitsmittel und -hilfen verwenden 
sowie ergonomische Arbeitsweisen anwenden

t) Maßnahmen zum Schutz von Personen auf 
Baustellen ergreifen

u) Baustellensicherungsmaßnahmen durchführen
v) Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen 

und Ver- und Entsorgungsleitungen vor Beschädigung 
schützen, Kampfmittelfreigabe beachten

w) Betriebssicherheit von Arbeitshilfen, insbesondere 
von Gerüsten und Leitern, beurteilen, Mängel doku-
mentieren und Dokumentation weiterleiten
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Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

x) Lastaufnahme- und Anschlagmittel unterscheiden, 
auswählen, überprüfen und einsetzen

y) Maßnahmen bei Arbeiten mit Staubbelastung er-
greifen

z) Abfall- und Reststoffe auf der Baustelle sortenrein 
trennen, lagern und den Abtransport vorbereiten, da-
bei kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte berück-
sichtigen

aa) Verbrauchsgüter auffangen und umweltgerechte 
Entsorgung veranlassen

bb) Baustoffe, Werkzeuge und Maschinen für den 
Abtransport vorbereiten

cc) Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterkünfte und 
sanitäre Anlagen für den Abtransport vorbereiten

dd) geräumte Arbeitsplätze übergeben

6 

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4)

c) Maschinen auswählen, einrichten, bedienen, pflegen 
und warten

d) In- und Außerbetriebnahme von Maschinen durch-
führen

e) Störungen an Maschinen erkennen, Störungs-
beseitigung veranlassen

f) technische Hilfsmittel zur Klimatisierung und Staub-
minimierung auswählen und auf Funktionsfähigkeit 
prüfen, einrichten und bedienen

g) Maschinen auf Dichtheit prüfen, um Verunreinigung 
der Umwelt zu vermeiden

h) Minibagger und Radlader außerhalb des öffentlichen 
Straßenverkehrs führen

5 Prüfen, Lagern und 
Auswählen von Baustoffen 
und Bauhilfsstoffen3

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5)

e) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile nach Art und Eigenschaften unter-
scheiden, auswählen und dem Arbeitsauftrag zu-
ordnen

f) Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards bei der Aus-
wahl von Baustoffen und Bauhilfsstoffen berück-
sichtigen

g) Bedarf an Baustoffen und Bauhilfsstoffen, Fertigteilen 
sowie Ein- und Anbauteilen ermitteln, diese anfordern 
und bereitstellen

h) Baustoffe und Bauhilfsstoffe, Fertigteile sowie Ein- 
und Anbauteile auf Vollständigkeit, Beschädigung 
und Maßhaltigkeit prüfen, Ergebnisse dokumentieren 
und bei Abweichungen Maßnahmen ergreifen

6 Lesen und Anwenden von 
Plänen und Zeichnungen, 
Anfertigen von Skizzen, auch 
digital3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 6 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 6)

d) Zeichnungen auf Übereinstimmung mit den Gege-
benheiten auf der Baustelle prüfen

e) Aufmaße und Bestandsskizzen für durchzuführende 
Arbeiten erstellen

f) maßstabgerechte Zeichnungen erstellen
g) digitale Endgeräte verwenden, branchenübliche Soft-

ware nutzen
h) bemaßte Einbauskizzen und Pläne unter Anwendung 

normgerechter Sinnbilder anfertigen
i) Einmessskizzen und Aufmaßskizzen anfertigen

6
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7 Durchführen von Messungen 
mittels sowohl analoger als 
auch digitaler Messgeräte2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7)

f) Höhen-, Lage-, Längen-, Richtungs- und Winkel-
messungen, auch digital und satellitengestützt, durch-
führen

8 Herstellen von Bauteilen aus 
Beton und Stahlbeton3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 9 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9)

f) Konstruktionen von Schacht- und Sonderbauwerke 
aus Beton und Stahlbeton unterscheiden

g) Auf- und Widerlager herstellen
h) Schalungen herstellen, aufbauen, versteifen und 

abspannen
i) Bewehrungen herstellen und einbauen
j) Einbauteile montieren
k) Betone nach Verwendungszweck und Eigenschaften 

unterscheiden und auf Sicht prüfen
l) Frischbeton mit Maschinen fördern, einbringen, 

verdichten, abziehen, glätten und nachbehandeln
m) Bauwerke gegen nichtdrückendes und drückendes 

Wasser durch Beschichtungen abdichten

8 

9 Herstellen von Baukörpern 
aus Steinen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 10 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 10)

g) Konstruktionen von Schacht- und Sonderbauwerke 
aus Steinen und Fertigteilen unterscheiden

h) Schachtsohle herstellen und Außendichtungen an-
bringen

i) Schachtbauwerke aus Steinen und Fertigteilen her-
stellen

j) Aussparungen und Bohrungen herstellen und 
schließen

k) Schachtabdeckungen einbauen
l) Schachtbauwerke auf Dichtheit prüfen

10 Herstellen von Baugruben 
und Gräben und 
Durchführen von 
Verbauarbeiten und 
Wasserhaltungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe a 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 11)

l) Baugrund beurteilen
m) Hindernisse im Baugrund feststellen sowie Unregel-

mäßigkeiten und Gefährdungen im Baugrund erken-
nen und melden

n) Maßnahmen zum Auffinden von Ver- und Entsor-
gungsleitungen durchführen, insbesondere Such-
schlitze herstellen

o) Böschungen entsprechend der Bodenarten anlegen
p) Verbauarten, insbesondere hinsichtlich der örtlichen 

Gegebenheiten, des Grundwassers, der Tiefe und 
der statischen Erfordernisse, unterscheiden

q) Baugruben und Gräben durch Normverbau sichern 
und auf Sicht prüfen

r) Auswirkungen der Witterungsverhältnisse auf die 
Bodenbeschaffenheit sowie den Verbau beurteilen 
und berücksichtigen

s) vorhandene Leitungen sichern
t) Werkzeuge und Maschinen zum Ausheben, Einbauen 

und Verdichten von Böden unterscheiden, auswählen 
und einsetzen

u) Böden lösen, laden, fördern, lagern, auf Einbaufähig-
keit prüfen, einbauen und verdichten
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Nr.
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Ausbildungsberufsbildes
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1 2 3 4

v) Verfüllbaustoffe auf ihre ökologischen Auswirkungen, 
insbesondere hinsichtlich der Kohlendioxid-Bilanz, 
unter Einbeziehung kreislaufwirtschaftlicher Gesichts-
punkte einschätzen

w) Wasserhaltung überwachen

11 Herstellen von 
Verkehrswegen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 12 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 12)

e) Straßenoberbau aufnehmen, Baustoffe auf Wieder-
verwendbarkeit prüfen und getrennt lagern

f) Planum herstellen und auf Tragfähigkeit, Höhenlage, 
Ebenheit und Verdichtung prüfen

g) Einbaumaterialien auf Beschaffenheit und Verwen-
dungsfähigkeit prüfen, einbauen und verdichten

h) gebundene und ungebundene Tragschichten unter 
Beachtung der Dicke, Ebenheit und der profilgerech-
ten Lage einbauen und verdichten

i) Einfassungen herstellen
j) Bettung für Pflasterdecken und Plattenbeläge her-

stellen
k) Pflaster- und Plattenverbandsarten unterscheiden, 

Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Aufgrabungen 
mit künstlichen und natürlichen Steinen wieder-
herstellen

l) Unterlage für den Asphalteinbau vorbereiten und 
prüfen

m) Einbaumaterialien, insbesondere auf Temperatur, 
prüfen

n) Asphaltschichten nach Aufgrabungen manuell und 
maschinell einbauen und verdichten

o) Asphaltschichten auf Schichtdicke und Ebenheit 
prüfen

p) Anschlüsse, Nähte, Fugen und Ränder herstellen

24 

12 Herstellen von 
Infrastrukturleitungen und 
Bohrungen3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13, § 4 Absatz 4 
Nummer 3 Buchstabe b 
sowie § 7 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 13)

k) Freispiegel- und Druckrohrleitungen unterscheiden 
sowie Freispiegelleitungen herstellen

l) Druckrohrleitungen für flüssige und gasförmige 
Medien unterscheiden

m) Rohre, Armaturen und Formstücke sowie Bauteile für 
Kabelleitungen auf Eignung des Materials bezüglich 
Beschaffenheit und Zustand prüfen

n) Bauteile für Rohr- und Kabelleitungen transportieren 
und lagern

o) Standfestigkeit des Baugrundes prüfen
p) Druckrohre aus Metallen, Kunststoffen und Verbund-

werkstoffen durch Spanen und Trennen bearbeiten 
sowie durch Stecken, Schrauben, Klemmen, Pressen 
und Schweißen verbinden

q) zugfeste und nicht zugfeste Verbindungen herstellen
r) Leitungszonen und Rohrbettungen herstellen
s) Druckrohrleitungen sowie Armaturen und Formstücke 

für den Transport von flüssigen und gasförmigen 
Medien einbauen

t) Hausanschlüsse für Wasser herstellen
u) Formstücke und Armaturen einmessen und protokol-

lieren
v) Rohrleitungssysteme auf Dichtheit prüfen
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Nr.
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Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
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1 2 3 4

w) Hygiene unter Einhaltung rechtlicher Regelungen und 
Vorgaben für die Trinkwasserversorgung vor und 
während der Montage sowie bei der Inbetriebnahme 
sicherstellen

x) passive Korrosionsschutze montieren und prüfen
y) Leitungsgräben unter Berücksichtigung der Leitungs-

zone und der Rohrüberdeckung verfüllen und ver-
dichten

z) Kabelleitungen nach Material und Verwendungs-
zweck unterscheiden

aa) Kabel verlegen und abdecken
bb) Kabelschutzrohre einbauen und Zwischenräume ver-

füllen
cc) Kabel in Kabelschutzrohre einbringen
dd) Bohrgeräte und Zubehör unterscheiden
ee) Bohrungen im Trockenbohrverfahren herstellen

13 Umbauen und Rückbauen 
von Baukörpern3 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 14)

f) Bestandspläne, insbesondere Leitungspläne, be-
achten und mit örtlichen Gegebenheiten abgleichen

g) bestehende Rohre und Leitungen umverlegen
h) Öffnungen in Fahrbahnbelägen manuell und mit 

leichten Abbruchhämmern herstellen sowie Öffnun-
gen sichern

i) Fahrbahnbeläge für Aufgrabungen aufnehmen
j) Beton- und Stahlbetonfertigteile und Rohr- und 

Kabelleitungen demontieren und Stahlbetonteile und 
Rohr- und Kabelleitungen und stofflich trennen

k) Gefahrstoffe erkennen, Sicherung und Entsorgung 
veranlassen

4

14 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 15 sowie § 7 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 15)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2
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